
Finke­Stiftung

Tätigkeitsbericht 2025

Verfasst von:

Dr. A. Heinrike Heil
Christina­Carolin Rempe

           >> Die Finke­Stiftung ist eine Treuhandstiftung der Stiftung Standortsicherung Kreis Lippe 

Foto: Michael Bührke / pixelo.de





 
 
 
 
 

in Treuhänderschaft der Stiftung Standortsicherung Kreis Lippe 
 

1 

 
 
 

Inhaltsverzeichnis Seite 

 

Editorial der Stiftung Standortsicherung.......................................................................... 2 

1 Die Idee der Finke-Stiftung .......................................................................................... 3 

2 Die Finke-Stiftung stellt sich vor ................................................................................. 3 

2.1 Stiftungszweck ...................................................................................................... 3 

2.2 Beirat ..................................................................................................................... 3 

2.3 Förderprojekte ....................................................................................................... 3 

2.4 Öffentlichkeitsarbeit .............................................................................................. 5 

2.5 Finanzen ................................................................................................................ 6 

3 Ausblick ...................................................................................................................... 11 

4 Jahresabschluss 2025 ............................................................................................... 12 

5 Satzung ...................................................................................................................... 13 

 



 
 
 
 
 

in Treuhänderschaft der Stiftung Standortsicherung Kreis Lippe 
 

2 

Editorial der Stiftung Standortsicherung 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
was zählt, ist am Ende das, was wirkt. 2025 war für die Stiftung Standortsicherung Kreis Lippe 
und die von ihr verwalteten Treuhandstiftungen und Stiftungsfonds ein Jahr, in dem sich genau 
das gezeigt hat: Wirkung durch gemeinsames Handeln, durch Vertrauen und durch die Bereit-
schaft, Verantwortung für unsere Region zu übernehmen. 
 
Die Zahlen sprechen eine klare Sprache. Unsere elf Treuhandstiftungen und sieben Stiftungs-
fonds haben mit 289.005 Euro so viel gefördert wie noch nie zuvor in einem Jahr. Insgesamt 
summieren sich ihre Förderzusagen inzwischen auf 3,17 Millionen Euro. Gemeinsam hat die Stif-
tungsfamilie bislang 11,1 Millionen Euro für Projekte und Initiativen in Lippe eingesetzt – davon 
7,96 Millionen Euro aus der Stiftung Standortsicherung selbst. Bereits zum zweiten Mal nach 
2023 konnten wir über alle Stiftungen hinweg 100 Projekte fördern. 
 
Dass die Fördermöglichkeiten aktuell wachsen, zeigt sich auch in den Ergebnissen einzelner 
Stiftungen. Nach Jahren der Niedrigzinsphase eröffnen sich wieder Spielräume, die wir gezielt 
nutzen, um Projekte zu ermöglichen und dort zu unterstützen, wo andere an Grenzen stoßen. So 
konnten einzelne Stiftungen 2025 ihr Förderengagement deutlich ausbauen, darunter die Stif-
tung der Hochschule für Musik Detmold sowie die Dr. Karl Fischer-Stiftung für Ausbildungsför-
derung. 
 
Unsere Stiftungsfamilie verbindet langfristige Verantwortung mit neuen Impulsen. Mit der Grün-
dung der Stiftung für das Landestheater Detmold ist 2025 ein neues Mitglied hinzugekommen. 
Gleichzeitig durften wir mehrere Jubiläen feiern: 20 Jahre Stiftung „Für Lippe“ und Meyer-Si-
ckendiek-Stiftung, 15 Jahre Martha-Enders-Stiftung sowie fünf Jahre Brigitte und Alfred Wiebe-
Stiftung. Sie stehen für Entscheidungen, die langfristig gedacht wurden und ihre Wirkung bis 
heute und darüber hinaus entfalten. 
 
Was uns in unserer Arbeit leitet, ist eine klare Überzeugung: Wissen, Erfahrung und Engagement 
entfalten ihre Kraft vor allem dann, wenn sie zusammenkommen. Nicht nur in Bildung, Wissen-
schaft, Kultur und Ehrenamt sehen wir uns mit vielfältigen und komplexer werdenden Heraus-
forderungen konfrontiert. Gerade deshalb werden wir unseren Weg auch 2026 konsequent wei-
tergehen – als Mittler, Impulsgeber und verlässlicher Partner in der Region. 
 
Unser Dank gilt allen Zustifterinnen und Zustiftern, Spenderinnen und Spendern sowie unseren 
Projektpartnern. Mit vielen engagierten Menschen durften wir Projekte realisieren, die konkrete 
Verbesserungen in unserer Region bewirken. Ihr Vertrauen ist die Grundlage unserer Arbeit – 
und der Antrieb, Lippe mit Augenmaß, Zuversicht und Gestaltungswillen weiter voranzubringen. 
 
 
Herzliche Grüße 
Im Namen des gesamten Stiftungsteams 
 

 
 
Dr. A. Heinrike Heil  Christina-Carolin Rempe 
Geschäftsführerin  Stiftungsreferentin 
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1 Die Idee der Finke-Stiftung 
 
Elfriede Finke aus dem Kalletal war von mehreren Geschwistern diejenige, die am längsten lebte 
und so im Alter auch die damit verbundenen Lasten erfahren hat: Immobilität, Einsamkeit und 
Hilfsbedürftigkeit. Mit der Stiftungsgründung wollte sie genau da ansetzen und Menschen in 
ihrer Region mit ähnlichen Schwierigkeiten helfen. 
 
So entstand die Idee, im Bereich der Altenhilfe in Lippe, vor allem im heimatlichen Kalletal, Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur zu fördern, so z. B. durch Unterstützung bei der Ausbildung von 
Pflegekräften oder mit dem Angebot von Veranstaltungen für ältere Menschen im Kalletal. 
 
 
2 Die Finke-Stiftung stellt sich vor 
 
2.1 Stiftungszweck 
 
Zweck der 2008 gegründeten Stiftung ist laut Satzung die Förderung der Bildung, Wissenschaft 
und Kultur im Bereich der Altenhilfe, vorrangig in Kalletal bzw. in Lippe.  
 
Verwirklicht wird der Stiftungszweck vor allem durch die Förderung der beruflichen Aus-, Weiter- 
und Fortbildung im Bereich der Altenpflege/-hilfe, die Förderung des freiwilligen Engagements 
älterer Menschen und die Förderung oder Durchführung von Bildungsveranstaltungen. 
 
Zudem unterstützt die Stiftung Forschungsvorhaben im Bereich der Grundlagenforschung, ins-
besondere die Erforschung der Lebensbedingungen und Bedürfnisse alternder Menschen. Sie 
fördert außerdem den Dialog und Erfahrungsaustausch zwischen Forschung, Wirtschaft und Ge-
sellschaft, führt Pilotprojekte zur beispielhaften Umsetzung und Erprobung wissenschaftlicher 
Erkenntnisse in der Praxis durch und fördert kulturelle Veranstaltungen, die sich speziell an äl-
tere Menschen richten. 
 
 
2.2 Beirat 
 
Der Beirat der Stiftung besteht aus mindestens zwei Personen. Die Amtszeit der Beiratsmitglie-
der beträgt vier Jahre (gewählt 2023). Die Mitglieder des Beirats sind ehrenamtlich tätig. 
 
Mitglieder des aktuellen Beirats sind Bürgermeister Mario Hecker als Vorsitzender, Jörg Loh-
mann vom Private Banking der Sparkasse Lemgo, Dr. A. Heinrike Heil, Geschäftsführerin der 
Stiftung Standortsicherung Kreis Lippe, als Vertreterin der Treuhänderin und stellvertretende 
Beiratsvorsitzende sowie Katja Buck, ebenfalls von der Sparkasse Lemgo.  
 
Der Beirat traf sich am 11. Februar 2025 zu seiner jährlichen Sitzung im Rathaus in Kalletal-
Hohenhausen. Themen der Sitzung waren das Stiftungsvermögen, der Jahresabschluss 2024, 
der Bericht zu den geförderten Vorhaben 2024 und die Entscheidung über die Verwendung der 
Stiftungsmittel. 
 
 
2.3 Förderprojekte 
 
Die Finke-Stiftung hat im Jahr 2025 insgesamt vier neue Projekte zugesagt. Insgesamt förderte 
sie acht Vorhaben mit insgesamt 10.090,03 Euro. 
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Anlässlich seines 125-jährigen Beste-
hens richtete der Schützenverein Lüden-
hausen e. V. am 17. und 18. Mai 2025 ein 
Jubiläumsschützenfest im Dorfgemein-
schaftshaus Lüdenhausen aus. Der 
Samstag begann mit einem feierlichen 
Festakt in festlichem Rahmen. In die Vor-
bereitung des Jubiläums waren Vereins-
mitglieder aller Generationen eingebun-
den, unter anderem durch Beiträge zur 
Festschrift sowie durch gemeinsame Ar-
beitseinsätze. Der Abend bot Raum für Begegnungen, Austausch und gemeinsames Feiern. 
 
Der Sonntag stand im Zeichen des gemeinschaftlichen Miteinanders und begann mit einem Got-
tesdienst im Dorfgemeinschaftshaus. Bei einem gemeinsamen Mittagessen, Kaffee und Kuchen 
kamen Besucherinnen und Besucher aller Altersgruppen zusammen. Musikalisch begleitet 
wurde der Tag von befreundeten Spielmannszügen. Der Eintritt war an beiden Tagen frei. Die 
Finke-Stiftung förderte die Durchführung des Jubiläumsschützenfestes mit einem Betrag von 
1.250 Euro. 
 

Am 24. Oktober 2025 fand in Kalletal erneut die 
Veranstaltung „EZUS2GO – 14 Schritte in die rich-
tige Richtung: Auf dem Weg zu einem gesunden 
Gehirn“ statt. Aufgrund der großen Nachfrage 
wurde das Angebot bereits zum dritten Mal durch-
geführt. Rund 30 Teilnehmende kamen im Sit-
zungssaal der Gemeinde Kalletal zusammen, um 
sich mit dem Thema geistige Gesundheit im Alter 
auseinanderzusetzen. 

 
Im Mittelpunkt des interaktiven Nachmittags standen wissenschaftliche Impulse und praktische 
Übungen, die alltagsnah aufzeigten, wie geistige Fitness durch Bewegung, soziale Kontakte und 
geistige Aktivität gefördert werden kann. Die Veranstaltung lud ausdrücklich zum Mitmachen 
und zum Austausch untereinander ein und richtete sich an ältere Menschen in der Region. Or-
ganisiert wurde das Angebot in Kooperation mit der Gemeinde Kalletal und dem Europäischen 
Zentrum für universitäre Studien (EZUS). Die Resonanz der Teilnehmenden war durchweg posi-
tiv. Die Finke-Stiftung unterstützte die Durchführung der Veranstaltung mit einer Förderung in 
Höhe von 1.300 Euro. 
 
Im Rahmen des Projekts „Kalletaler 
Spiel(t)räume“ wurden im Jahr 2025 wei-
tere Förderungen für gemeinschaftliche 
Spiel- und Begegnungsangebote im Kalle-
tal umgesetzt. Ziel war es, bestehende 
Treffpunkte zu stärken und regelmäßige 
Begegnungen von Menschen unterschied-
licher Generationen zu unterstützen. 
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Gefördert wurden Angebote der AWO Ortsvereine Langenholzhausen, Stemmen und Lüdenhau-
sen sowie des Seniorenbeirats. Die Mittel wurden vorwiegend für die Anschaffung von Karten-, 
Gesellschafts- und Würfelspielen eingesetzt und ergänzten bestehende Spiel- und Treffange-
bote. In Langenholzhausen wurde darüber hinaus Beleuchtung angeschafft, die bei Bewegungs- 
und Gymnastikangeboten sowie bei Gemeinschaftsveranstaltungen genutzt wurde. 
 
Von den insgesamt bewilligten Fördermitteln in Höhe von 1.800 Euro wurden im Jahr 2025 För-
derungen in einer Gesamthöhe von 1.200 Euro ausgezahlt. Damit sind die für das Projekt zur 
Verfügung stehenden Mittel vollständig verwendet. 
 

Das Projekt „Kalletaler Kultur-
(t)räume“ wurde 2025 weitergeführt 
und brachte auch in diesem Jahr 
kulturelle Angebote direkt zu älteren 
Menschen im Kalletal. Seniorenein-
richtungen und Heimatvereine grif-
fen das Angebot erneut auf und 
nutzten verschiedene kulturelle For-

mate, darunter Erzählkunst, Musik, Zauberei und Theater. Die Veranstaltungen stießen auf gro-
ßes Interesse und wurden von den Teilnehmenden sehr positiv aufgenommen. 
 
Im Jahr 2025 wurden Fördermittel in Höhe von 1.100 Euro für Angebote in Senioreneinrichtun-
gen und 3.100 Euro für Heimatvereine eingesetzt. Der zweite Durchgang des Projekts fand eine 
breite Resonanz und bestätigte den Bedarf an niedrigschwelligen kulturellen Angeboten vor Ort. 
Mit den bereits zugesagten Mitteln kann das Projekt auch im Jahr 2026 fortgesetzt werden. 
 
Am Rafelder Berg wurde eine Bank aufgestellt – bereits die zweite an diesem Standort, die durch 
die Finke-Stiftung ermöglicht wurde. Traditionell erhält auch jede Bank ein Messing-Schild, das 
auf die Förderung der Finke-Stiftung hinweist (170,05 Euro allerdings für mehrere Schilder). Da-
mit setzt die Stiftung ihre langjährige Förderung von Sitzgelegenheiten fort und schafft einen Ort 
zum Ausruhen und Verweilen. Die Förderung belief sich auf 639,98 Euro. 
 
Für das Erzählkino im Rahmen der „Kalletaler Wortakrobaten“ wurden die bewilligten Fördermit-
tel in Höhe von 1.330 Euro bereits im Jahr 2025 abgerufen. Die Umsetzung des Projekts ist im 
Laufe des Jahres 2026 vorgesehen.  
 
 
2.4 Öffentlichkeitsarbeit 
 
Im vergangenen Jahr lag der Fokus auf der Pflege unserer bestehenden Kommunikationskanä-
le. Die Internetseite wurde aktualisiert und der Flyer überarbeitet. Ergänzend wurde über die 
Social-Media-Kanäle der Stiftung Standortsicherung über das Projekt „Kalletaler Spiel(t)räume“ 
berichtet. Wir prüfen kontinuierlich, wie wir unsere Kommunikationsstrategie künftig weiterent-
wickeln können. 
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2.5 Finanzen 
 
Stiftungsvermögen 
Die Stiftung verfügte zum 31.12.2025 unverändert über ein Kapital in Höhe von 806.542,12 € als 
Grundstockvermögen, das grundsätzlich ungeschmälert zu erhalten ist.  
 
Im Jahr 2025 waren sechs Aktienanleihen über insgesamt 115.000 € fällig.  
 

Anlage Vermögen fällig am 

Aktienanleihe Lanxess 10.000,00 € 17.04.2025 

Aktienanleihe AXA 25.000,00 €  11.07.2025 

Aktienanleihe BASF 25.000,00 €  11.07.2025 

Aktienanleihe Covestro 25.000,00 €  11.07.2025 

Aktienanleihe Infineon 20.000,00 € 12.09.2025 

Aktienanleihe Siemens 10.000,00 € 17.10.2025 

Summe 115.000,00 €   
 
Alle wurden vollständig zurückgezahlt und das Geld wieder in Aktienanleihen angelegt (vgl. die 
in der folgenden Tabelle fett markierten Anlagen). 
 

Anlage 
Kurswert 
31.12.25 

Kursdifferenz 
zum Vorjahr 

Kursdifferenz 
zum EK 

Kaufdatum 

Deka-Stiftungen Balance CF 21.664,50 € 3,90 € -717,60 € 16.11.2010 

  25.599,77 € 4,61 € -912,47 € 01.09.2015 

Aktienanleihe Aixtron 19.806,00 €   -194,00 € 31.07.2025 

Aktienanleihe Siemens 19.838,00 €   -162,00 € 31.07.2025 

Aktienanleihe Infineon 19.852,00 €   -148,00 € 31.07.2025 

Aktienanleihe ThyssenKrupp 20.050,00 €   50,00 € 31.07.2025 

Aktienanleihe Dt. Post 24.990,00 € 1.990,00 € -10,00 € 08.07.2024 

Deka-Stiftungen Balance CF 78.547,70 € 14,14 € -1.286,74 € 30.01.2020 

Deka-Immobilien global 48.088,98 € -17,32 € -1.911,02 € 05.04.2011 

  52.431,31 € -18,88 € 321,03 € 01.09.2015 

  1.221,55 € -0,44 € 22,42 € 08.01.2016 

FvS-Foundation defensive 30.801,30 € 891,42 € 3.974,86 € 21.05.2013 

  89.682,50 € 2.595,50 € 7.934,62 € 18.09.2015 

  18.555,00 € 537,00 € 271,50 € 07.03.2017 
Allianz Global Investors Fund  
vormals Allianz Stiftungsfonds  7.561,75 € 179,80 € -482,24 € 17.04.2012 

  9.126,25 € 217,00 € -1.502,79 € 14.03.2016 

  521,50 € 12,40 € -100,22 € 14.03.2016 

  8.865,50 € 210,80 € -1.315,79 € 13.09.2019 

Bethmann Stiftungsfonds 77.792,16 € 165,12 € -1.733,76 € 18.09.2015 

  9.724,02 € 20,64 € -255,42 € 23.02.2018 

  13.568,40 € 28,80 € -1.564,80 € 12.07.2021 
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Deka-ESG Aktien 41.815,35 € 1.157,19 € 21.815,35 € 21.09.2015 

  1.049,13 € 29,03 € 554,14 € 21.12.2015 

Deka-ESG Balance CF 28.310,03 € 340,39 € 16.265,79 € 30.01.2020 

        06.04.2021 

Deka-DividendenStrategie CF 66.641,82 € 2.511,87 € 15.965,07 € 30.01.2020 

  4.492,27 € 169,32 € 1.492,27 € 20.04.2020 

Deka-Euroland Balance CF 31.971,30 € 1.037,40 € -1.003,20 € 30.01.2020 

neu: Deka-Europa Balance 93,33 € 3,03 € -3,54 € 21.02.2020 

  8.245,23 € 267,54 € -258,72 € 30.01.2020 

  24,06 € 0,78 € -0,91 € 21.02.2020 

WestInvest InterSelect 27.585,01 € 39,97 € -615,54 € 30.01.2020 

Deka-Immobilien Europa 32.133,48 € 66,20 € -397,20 € 30.01.2020 

Aktienanleihe Airbus 4.882,00 €   -118,00 € 23.10.2025 

Aktienanleihe Bayer 5.006,00 €   6,00 € 23.10.2025 

Helaba Carrara Festzinsanleihe 19.806,40 €   -193,60 € 02.05.2025 

Aktienanleihe TUI 19.918,00 €   -82,00 € 02.10.2025 

Aktien adidas 5.019,00 € -2.025,00 € -4.981,00 € 02.08.2022 

Summe 895.280,63 € 10.432,21 € 48.722,49 €   
 
Die Aktienmärkte entwickelten sich auch im Jahr 2025 positiv, wenn auch geprägt durch hohe 
Unsicherheit und entsprechend starke Kursschwankungen. Das Zinsniveau blieb weitgehend 
stabil. Die Stiftungsanlagen konnten im Vergleich zum Vorjahr nochmals Wertzuwächse 
(+10.432 €) erzielen. Der Depotwert (895.281 €) liegt zum Jahresende rund 49 T€ über dem Ein-
standswert. Diese Kursgewinne werden jedoch in der Regel nicht realisiert, sondern sind stille 
Reserven. 
 
Das Stiftungsvermögen ist - wie in der folgenden Vermögensübersicht dargestellt – investiert 
und ist damit incl. aller Rücklagen angelegt. 
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Die Anlagerichtlinien der Stiftung sehen vor, dass das Vermögen langfristig mindestens in sei-
nem nominalen Wert erhalten bleiben soll. Berechnet man das Stiftungsvermögen unter Berück-
sichtigung der jeweiligen Inflationsraten, müsste es 1.049.816 € Ende 2025 betragen. Die Infla-
tionsrate betrug im Jahr 2025 in Deutschland wie im Vorjahr 2,2%. Das Stiftungsvermögen be-
läuft sich incl. freier Rücklage auf nominal 831.542 € bzw. 895.281 € zu Kurswerten. Ein realer 
Erhalt des Stiftungsvermögens ist demnach aufgrund der langjährigen Niedrigzinsphase und 
den sehr hohen Inflationsraten in den Jahren 2021 bis 2023 aktuell nicht möglich. 
 
Insgesamt gilt für die Vermögensanlage der Grundsatz Sicherheit vor Rendite. In den Anlage-
richtlinien wurden außerdem die zulässigen Anlageinstrumente definiert und Vorgaben zur Ri-
sikobegrenzung gemacht. So soll eine Streuung über verschiedene Anlageklassen und Schuld-
ner gewährleistet sein. Fonds bieten sich aufgrund der breiten Risikostreuung neben einzelnen 
Anleihen und Sparkonten an. Zur Risikostreuung sollen Einzelanlagen nicht mehr als 10% des 
Stiftungsvermögens umfassen (max. 2,32%), bei Fonds sollen 50% des Vermögens nicht über-
schritten werden (größter Anteil Deka Stiftungen Balance mit 14,95% und Flossbach von Storch-
Foundation defensive 14,74%). Außerdem dürfen Anlagen nur im Bereich „Investment Grade“ 
erfolgen. 
 

Deka-Stiftungen Balance 128.728,78 € Stiftungskapital 806.542,12 €

Deka-Immobilien global 103.309,42 € Zustiftung 2025 0,00 €

Flossbach von Storch Stiftungsfonds 126.857,82 €

Allianz Global Investors Fund 29.476,04 € Rücklage § 62, 1, 1 AO 4.070,00 €

Bethmann Stiftungsfonds 104.638,56 € Rücklage § 62, 1, 3 AO 32.000,00 €

Deka-ESG Aktien 20.494,99 € Umschichtungsrücklage 19.219,16 €

Deka-ESG Balance CF 26.378,56 €

Deka-DividendenStrategie CF 53.676,75 €

Deka-Euroland Balance CF 41.600,31 €

WestInvest InterSelect 28.200,55 €

Deka-Immobilien Europa 32.530,68 €

Aktienanleihe Siemens 20.000,00 €

Aktienanleihe Infineon 20.000,00 €

Aktienanleihe Aixtron 20.000,00 €

Aktienanleihe ThyssenKrupp 20.000,00 €

Aktienanleihe Dt. Post 25.000,00 €

Aktienanleihe Airbus 5.000,00 €

Aktienanleihe Bayer 5.000,00 €

Aktienanleihe TUI 20.000,00 €

Aktien adidas 10.000,00 €

Helaba Carrara Festzinsanleihe 20.000,00 €

Mittelvortrag aus 2024 14.106,84 €

Girokonto (4065322) 29.148,07 € Jahresergebnis 2025 14.102,41 €

Summe 890.040,53 € 890.040,53 €

Vermögensübersicht zum 31.12.2025



 
 
 
 
 

in Treuhänderschaft der Stiftung Standortsicherung Kreis Lippe 
 

9 

Um den realen Kapitalerhalt langfristig zu sichern, dürfen in Substanzwerte wie Aktien bis zu 
40% des Vermögens und Immobilien bis zu 20% des Vermögens (direkt oder indirekt über Fonds) 
angelegt werden. Zum Ende des Jahres beträgt der Anteil von Immobilienfonds im Depot 19,05%. 
Die Stiftungsfonds definieren zum Teil maximale Aktienquoten (Deka-Stiftungen Balance 30%, 
Flossbach von Storch-Foundation, Allianz Stiftungsfonds und Deka Europa Balance 35%, Deka 
ESG Balance 50%), deren Ausschöpfung im Laufe des Jahres jedoch variiert. Der Aktienanteil im 
Depot beträgt damit maximal 27,49%. Am 31.12.2025 sind somit insgesamt maximal 46,54% des 
Vermögens in Substanzwerten investiert. 
 
Das Thema Nachhaltigkeit wird von den Fonds zunehmend in den Blick genommen. Bei den Im-
mobilienfonds und den Aktienanleihen wird keine Nachhaltigkeitsbewertung angegeben. Alle 
anderen Anlagen berücksichtigen explizit Nachhaltigkeits- bzw. ESG-Kriterien. Beurteilungskri-
terium ist das Morningstar Nachhaltigkeitsrating. Dies ist ein Maß dafür, wie gut die Unterneh-
men im Portfolio ihr ESG-Risiko im Vergleich zu den anderen Fonds in der globalen Fondskate-
gorie managen. Von maximal fünf Sternen erhalten die Depotanlagen zwischen drei und fünf 
Sternen. Bis zu 63% des Stiftungsvermögens sind insofern in nachhaltigen und ethischen Anla-
gen investiert. 
 
Die Vorgaben der Anlagerichtlinien sind demnach erfüllt. 
 
 
Einnahmen 
Im Jahr 2025 wurden aus dem Stiftungsvermögen insgesamt Erträge erwirtschaftet in Höhe von 
26.364,13 € (vgl. Übersicht) zzgl. 43,70 € Steuererstattung. 
 

Anlage Zinstermin 
Zins / Aus- 

schüttung pro 
Stück 

Ertrag 
Performance 

Erträge 

Deka-Stiftungen Balance CF 24.01.2025 0,30 € 255,25 € 2,78% 

  25.04.2025 0,30 € 255,25 €   

  18.07.2025 0,30 € 255,25 €   

  21.10.2025 0,70 € 595,59 €   

Aktienanleihe AXA 11.07.2025 4,75% 1.187,50 € 4,75% 

Aktienanleihe BASF 11.07.2025 5,80% 1.450,00 € 5,80% 

Aktienanleihe Covestro 11.07.2025 8,70% 2.175,00 € 8,70% 

Aktienanleihe Dt. Post 09.01.2025 5,00% 621,58 € 2,49% 

Deka-Stiftungen Balance CF 24.01.2025 0,30 € 424,20 € 2,83% 

  25.04.2025 0,30 € 424,20 €   

  18.07.2025 0,30 € 424,20 €   

  21.10.2025 0,70 € 989,80 €   

Deka-Immobilien global 10.01.2025 1,10 € 2.015,42 € 1,95% 

FvS-Foundation defensive 12.12.2025 3,70 € 4.158,80 € 3,28% 
Allianz Global Investors Fund  
vormals Allianz Stiftungsfonds  17.04.2025 1,018 € 509,10 € 1,73% 

Bethmann Stiftungsfonds 18.11.2025 3,15 € 2.816,10 € 3,15% 

Deka-ESG Aktien 27.12.2025 5,43 € 732,78 € 3,58% 

Deka-ESG Balance CF 27.12.2025 2,25 € 497,33 € 4,13% 

Deka-DividendenStrategie CF 23.05.2025 2,35 € 712,05 € 3,55% 



 
 
 
 
 

in Treuhänderschaft der Stiftung Standortsicherung Kreis Lippe 
 

10 

  23.05.2025 2,35 € 48,00 €   

  28.11.2025 3,55 € 1.148,16 €   
Deka-Europa Balance vormals 
Deka-Euroland Balance CF 27.02.2025 0,97 € 697,52 € 1,68% 

WestInvest InterSelect 04.07.2025 1,00 € 571,00 € 2,02% 

Deka-Immobilien Europa 10.01.2025 1,00 € 662,00 € 2,04% 

Aktienanleihe Siemens 17.10.2025 5,30% 530,00 € 5,30% 

Aktienanleihe Lanxess 17.04.2025 7,10% 708,05 € 7,08% 

Aktienanleihe Infineon 12.09.2025 7,20% 1.440,00 € 7,20% 

Aktien adidas 20.05.2025 2,00 € 60,00 € 0,60% 

Summe     26.364,14 €   
 
Für die Depot- und Kontoführung waren Gebühren in Höhe von 621,21 € zu zahlen. Für die Treu-
handverwaltung 2024, die jedoch erst im Folgejahr gezahlt wird, war eine Vergütung in Höhe von 
10% der Einnahmen (2.029,18 €) fällig. Aus der Vermögensverwaltung verbleibt damit ein Über-
schuss von 23.757,44 € (vgl. Kap. 4 Jahresabschluss 2025).  
 
Aus dem Vorjahr bestand noch ein Mittelvortrag in Höhe von 14.106,85 €, so dass insgesamt im 
Jahr 2025 für die Stiftungsarbeit 37.864,29 € zur Verfügung standen. 
 
Mittelverwendung 
Im Jahr 2025 sagte die Stiftung vier neue Förderungen zu und zahlte 10.090,03 € für acht Vor-
haben aus (vgl. Übersicht). Außerdem wurden satzungsgemäß 315 € für die Grabpflege verwen-
det. 
 

Ist Plan Projekt 

1.100,00 € 2.650,00 € Kalletaler Kultur(t)räume für Seniorenheime* 

3.100,00 € 5.620,00 € Kalletaler Kultur(t)räume für Heimatvereine* 

1.200,00 € 1.200,00 € Kalletaler Spiel(t)räume* 

1.250,00 € 1.250,00 € Jubiläumsschützenfest 125 Jahre Schützenverein Lüdenhausen  

1.300,00 € 1.300,00 € EZUS 2 GO: Veranstaltung 

639,98 € 300,00 € Bank Rafelder Berg 

170,05 €  Schilder Bänke 

1.330,00 € 1.330,00 € Kalletaler Wortakrobaten - Veranstaltungsreihe 

10.090,03 € 13.650,00 € Summe 
* Zusage aus Vorjahren 

 
Für die oben genannten geplanten, aber bisher nicht ausgezahlten Projekte stehen die entspre-
chenden Gelder in der Zweckrücklage. 7.750 € wurden in 2025 entnommen. Die Zweckrücklage 
beträgt somit 4.070 € für die Projekte Kultur(t)räume in Seniorenheimen und Heimatvereinen. 
 
In die freie Rücklage wurden 7.000 € eingestellt, sie umfasst nun 32.000 €. 
 
Damit stehen zum Jahresende 2025 für satzungsmäßige Zwecke noch 28.209,26 € zur Verfü-
gung, die auf das Jahr 2026 vorgetragen werden. 
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Der Stand des Girokontos beläuft sich zum 31.12.2025 auf 29.148,07 € und umfasst v.a. die o.g. 
noch zur Verfügung stehenden Fördermittel. Die Rücklagen sind weitgehend angelegt. 
 
 
3 Ausblick 
 
Im kommenden Jahr wird die Finke-Stiftung ihr Engagement für ältere Menschen im Kalletal in 
den Bereichen Bildung und Kultur fortsetzen. Sie möchte Projekte unterstützen, die Begegnung, 
Teilhabe und Lebensqualität im Alter fördern. Anträge auf Förderung entsprechender Vorhaben 
können jederzeit bei der Stiftung eingereicht werden. 
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4 Jahresabschluss 2025 
 
 

 
 
 

 
 

Ideeller Bereich 0,00 €
Geldspenden 0,00 €
Sachspenden 0,00 €

Vermögensverwaltung 23.757,44 €
Erträge Stiftungsvermögen 26.364,13 €
Steuererstattung 43,70 €
Depot-, Kontoführungsgebühren -621,21 €
Gewinne/Verluste aus Vermögensumschichtung 0,00 €
Treuhandverwaltung -2.029,18 €

Zweckbetrieb 0,00 €

Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb 0,00 €

Jahresüberschuss 23.757,44 €

Mittelverwendung -10.090,03 €

vorl. Jahresergebnis 13.667,41 €

Grabpflege (max. 1/3 des Einkommens, d.h. Jahresüberschuss ohne Spenden) 7.919,15 € -315,00 €

Jahresergebnis 13.352,41 €

Einnahmen-Überschussrechnung in Euro

Finke-Stiftung

01.01.2025 – 31.12.2025

Mittelverwendungsrechnung in Euro

Finke-Stiftung

01.01.2025 – 31.12.2025

+/- Mittelvortrag der Vorperiode 14.106,85 €
+/- Jahresergebnis 13.352,41 €
+/- Entnahme aus Rücklage nach § 62, 1, 1 AO 7.750,00 €
+/- Einstellung in Rücklage nach § 62, 1, 1 AO 0,00 €
+/- Einstellung in Rücklage nach § 62, 1, 3 AO -7.000,00 €
+/- Entnahme aus Umschichtungsrücklage 0,00 €

Für satzungsmäßige Zwecke noch zu verwendende Mittel 28.209,26 €
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5 Satzung 
 

§ 1 
Name, Rechtsform 

 
(1) Die Stiftung führt den Namen „Finke-Stiftung“. 
 
(2) Sie ist eine nichtrechtsfähige Stiftung in der Verwaltung der Stiftung Standortsicherung 

Kreis Lippe, Felix-Fechenbach-Str. 5, 32756 Detmold und wird folglich von dieser im 
Rechts- und Geschäftsverkehr vertreten. 

 
(3) Die Stiftung hat ihren Sitz in Detmold. 
 
(4) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Im Gründungsjahr wird ein Rumpfwirtschaftsjahr 

gebildet. 
 
 

§ 2 
Zweck der Stiftung 

 
(1) Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 

Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. 
 
(2) Zweck der Stiftung ist die Förderung der Bildung, Wissenschaft und Kultur im Bereich der 

Altenhilfe vorrangig in Kalletal bzw. in Lippe. Der Stiftungszweck wird insbesondere ver-
wirklicht durch 
 
• Förderung der beruflichen Aus-, Weiter- und Fortbildung im Bereich der Altenpflege/-

hilfe, z.B. Ausbildung von künftigen Mitarbeitern für soziale Berufsfelder und Fort- und 
Weiterbildung von Mitarbeitern in sozialen Einrichtungen, 

• Förderung des freiwilligen Engagements älterer Menschen, z.B. durch Förderung der 
Aus-, Weiter- und Fortbildung ehrenamtlich tätiger BürgerInnen im Bereich der Senio-
renbetreuung, 

• Förderung oder Durchführung von Bildungsveranstaltungen, 
• Unterstützung von Forschungsvorhaben im Bereich der Grundlagenforschung, insbe-

sondere Erforschung der Lebensbedingungen und Bedürfnisse alternder Menschen, 
• Förderung des Dialogs und Erfahrungsaustauschs zwischen Forschung, Wirtschaft und 

Gesellschaft durch eine gezielte Informations- und Öffentlichkeitsarbeit, wie Veranstal-
tung von Symposien, Veröffentlichungen, Informationsdienste, 

• Unterstützung und Durchführung von „Pilotprojekten“ zur beispielhaften Umsetzung 
und Erprobung wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Praxis im Sinne einer anwen-
dungsbezogenen Begleitforschung, wobei die dadurch gewonnenen Erkenntnisse der 
Öffentlichkeit zugänglich zu machen sind, 

• Förderung kultureller Veranstaltungen speziell für ältere Menschen. 
 
(3) Die Stiftung erfüllt ihre Aufgaben selbst oder durch eine Hilfsperson im Sinne des § 57 Abs. 

1 S. 2 AO, sofern sie nicht im Wege der Mittelbeschaffung gemäß § 58 Nr. 1 AO tätig wird. 
Die Stiftung kann zur Verwirklichung des Stiftungszwecks Zweckbetriebe unterhalten. 

 
(4) Die Stiftung ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
 
(5) Die Mittel der Stiftung dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die 

Stifterin und ihre Erben erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln der Stiftung. 
 
(6) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Stiftungszweck fremd sind, oder durch un-

verhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
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§ 3 
Stiftungsvermögen 

 
(1) Das Stiftungsvermögen besteht aus dem Anfangsvermögen von EUR 50.000 in bar. 
 
(2) Das Stiftungsvermögen ist grundsätzlich in seinem Wert ungeschmälert zu erhalten. Hiervon 

kann abgesehen werden, wenn anders der Stifterwille nicht zu verwirklichen ist und die Le-
bensfähigkeit der Stiftung dadurch nicht wesentlich beeinträchtigt wird. 

 
(3) Zur Vermögensverwaltung bedient sich der Treuhänder zeitlich unbefristet der Sparkasse 

Lemgo bzw. ihres Rechtsnachfolgers. 
 
(4) Über die Anlage des Stiftungsvermögens entscheidet der Beirat im Rahmen einer Anlage-

strategie. 
 
(5) Das Stiftungsvermögen darf umgeschichtet werden. Umschichtungsgewinne dürfen ganz 

oder teilweise zur Erfüllung des Stiftungszwecks verwendet werden. 
 
(6) Über einen Rückgriff auf das Stiftungsvermögen gemäß Abs. 2 Satz 2, die Verwendung von 

Umschichtungsgewinnen (Abs. 5) sowie die Annahme von Zuwendungen Dritter, die mit 
Auflagen verbunden sind, entscheidet der Beirat der Stiftung im Einvernehmen mit der Treu-
händerin. 

 
(7) Nach dem Tode der Stifterin soll ihr gesamtes Kapital- und Immobilienvermögen der Stif-

tung zugeführt werden. Eventuelle Vermächtnisse werden als Ergänzung zum Testament 
von Frau Elfriede Finke beim Amtsgericht Lemgo hinterlegt. 

 
 

§ 4 
Mittelverwendung 

 
(1) Die Erträge des Stiftungsvermögens und die ihm nicht zuwachsenden Zuwendungen (z. B. 

Spenden) und Einnahmen sind im Rahmen der steuerrechtlichen Vorschriften zeitnah zur 
Erfüllung des Stiftungszwecks zu verwenden. 

 
(2) Freie oder zweckgebundene Rücklagen können gebildet werden, soweit die Vorschriften 

des steuerlichen Gemeinnützigkeitsrechts dies zulassen. Freie Rücklagen dürfen ganz oder 
teilweise dem Vermögen zugeführt werden. Im Errichtungsjahr und in den beiden folgenden 
Kalenderjahren dürfen die gesamten Überschüsse aus der Vermögensverwaltung sowie et-
waige Gewinne aus wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben – auch aus Zweckbetrieben – 
ganz oder teilweise dem Stiftungsvermögen zugeführt werden. 

 
(3) Dem Stiftungsvermögen zuzuführen sind die Zuwendungen, die durch den Zuwendenden 

oder aufgrund eines zweckgebundenen Spendenaufrufs der Stiftung dazu bestimmt sind 
(Zustiftungen). Zuwendungen von Todes wegen, die vom Erblasser nicht ausdrücklich zur 
zeitnahen Verwendung bestimmt sind, dürfen dem Vermögen zugeführt werden. 
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§ 5 

Beirat 
 
(1) Die Stiftung hat einen Beirat. Er besteht aus mindestens zwei Personen. Dem Beirat gehören 

an: 
 

a) ein vom Vorstand der Sparkasse Lemgo benannter Sparkassen-Mitarbeiter, 
 

b) ein Vertreter des Treuhänders, 
 

c) weitere Personen, die aufgrund ihrer besonderen Kenntnisse und Erfahrungen geeignet 
sind, zu einer wirksamen Erfüllung des Stiftungszwecks beizutragen. 

 
Die Stifterin kann jederzeit beratend im Beirat mitwirken. 

 
(2) Die Stifterin beruft die Mitglieder des ersten Beirats. Danach beruft der amtierende Beirat 

jeweils die neuen Mitglieder. 
 
(3) Die Amtszeit beträgt vier Jahre. Nach Ablauf seiner Amtszeit führt der amtierende Beirat die 

Geschäfte bis zur Berufung des neuen Beirats fort. Scheidet ein Beiratsmitglied vorzeitig aus, 
so wird sein Nachfolger für die restliche Amtszeit von den/dem verbleibenden Beiratsmit-
glied(ern) berufen. 

 
(4) Der Beirat wählt aus seiner Mitte eine(n) Vorsitzende(n) und eine(n) stellvertretende(n) Vor-

sitzende(n). 
 
(5) Die Mitglieder des Beirats sind ehrenamtlich tätig. Sie haben Anspruch auf Ersatz ihrer Aus-

lagen. 
 
 

§ 6 
Aufgaben und Beschlussfassung des Beirats 

 
(1) Der Beirat beschließt über die Verwendung der Stiftungserträge und der dem Stiftungsver-

mögen nicht zuwachsenden Zuwendungen und Einnahmen. Gegen diese Entscheidungen 
steht dem Treuhänder ein Vetorecht zu, wenn sie gegen die Satzung oder rechtliche oder 
steuerliche Bestimmungen verstoßen. 

 
(2) Beschlüsse des Beirats werden in der Regel auf Sitzungen gefasst. Der Beirat wird von der 

Stiftung Standortsicherung Kreis Lippe nach Bedarf, mindestens aber einmal jährlich unter 
Angabe der Tagesordnung und Einhaltung einer Frist von zwei Wochen zu einer Sitzung 
einberufen. Er ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei seiner Mitglieder anwesend sind. 

 
(3) Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst, sofern die Satzung nichts Abweichen-

des bestimmt. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des/der Vorsitzenden, im Fall 
seiner/ihrer Abwesenheit die des/der stellvertretenden Vorsitzenden. 

 
(4) Über die Sitzungen sind Niederschriften zu fertigen und vom Sitzungsleiter und dem Proto-

kollanten zu unterzeichnen. Sie sind allen Mitgliedern des Beirats zur Kenntnis zu bringen. 
 
(5) Wenn kein Mitglied des Beirats widerspricht, können Beschlüsse im schriftlichen oder fern-

mündlichen Umlaufverfahren gefasst werden. Im schriftlichen Verfahren gilt eine Äuße-
rungsfrist von zwei Wochen seit Absendung der Aufforderung zur Abstimmung. 
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(6) Beschlüsse, die eine Änderung des Stiftungszwecks oder die Auflösung der Stiftung betref-
fen, können nur auf Sitzungen gefasst werden. Beschlüsse über die Auflösung der Stiftung 
bedürfen der Stimmen aller Beiratsmitglieder. 

 
 

§ 7 
Aufgaben des Treuhänders 

 
(1) Der Treuhänder verwaltet das Stiftungsvermögen getrennt von seinem Vermögen, über-

nimmt die Verwaltung der Stiftung einschließlich der Buchführung und der Erstellung der 
Jahresrechnung sowie die Vergabe der Stiftungsmittel im Rahmen der Beschlüsse des Bei-
rats gemäß § 6 Abs. 1 der Satzung. 

 
(2) Der Treuhänder legt dem Beirat jeweils nach Ablauf eines Kalenderjahres die Jahresrech-

nung vor und berichtet über die Vermögensanlage und die Mittelvergabe der abgelaufenen 
Periode. 

 
(3) Im Rahmen der Informations- und Öffentlichkeitsarbeit sorgt der Treuhänder für eine an-

gemessene Publizität der Stiftungsförderungen. 
 
(4) Die Stiftung Standortsicherung Kreis Lippe erhält für ihre Verwaltungsleistungen von der 

Stiftung ein Entgelt. Näheres regelt der Treuhandvertrag. 
 
 

§ 8 
Auflösung 

 
 Lassen die Umstände es nicht mehr zu, den Stiftungszweck dauernd und nachhaltig zu er-

füllen, so kann der Beirat die Auflösung der Stiftung beschließen. 
 
 

§ 9 
Vermögensanfall 

 
 Bei Auflösung der Stiftung oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen 

der Stiftung an die Stiftung Standortsicherung Kreis Lippe, die es unmittelbar und aus-
schließlich für gemeinnützige Zwecke, die dem Stiftungszweck möglichst nahe kommen, zu 
verwenden hat. 

 
 

§ 10 
Stellung des Finanzamtes 

 
Beschlüsse über Satzungsänderungen und der Beschluss über die Auflösung der Stiftung 
sind dem zuständigen Finanzamt anzuzeigen. Für Satzungsänderungen, die den Zweck der 
Stiftung betreffen, ist die Unbedenklichkeitserklärung des Finanzamtes einzuholen. 

 
 
Kalletal, 3.12.2008  
(Ort, Datum) 
 
 
    
Elfriede Finke  Landrat Friedel Heuwinkel 
(Stifterin)  Stiftungsratsvorsitzender 
  Stiftung Standortsicherung Kreis Lippe 
  (Treuhänder) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Ihr Kontakt zu uns:  
 
Felix-Fechenbach-Str. 5 
32756 Detmold 
05231 / 62-1287 

 info@lippeimpuls.de 
 
 www.stiftung-standortsicherung.de 
 


